
Persönliche Erklärung der Abgeordneten Josephine Ortleb  
zum Abstimmungsverhalten nach § 31 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages zum Entwurf eines Gesetzes zur Aussetzung des Familiennachzugs zu 

subsidiär Schutzberechtigten (Drs. 21/321) 
 
 

Als Abgeordnete, Mutter und Europäerin bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Mensch 
das Recht hat, mit seiner Kernfamilie zusammen zu leben. Dieses Recht gilt unabhängig von 
Herkunft, Geschlecht, sexueller Einstellung, Religion und Aufenthaltsstatus und steht aus mei-
ner Sicht auch subsidiär Schutzberechtigungen zu. Die Aussetzung des Familiennachzugs zu 
subsidiär Schutzberechtigten für zwei Jahre haben CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag 
vereinbart. Dies war für mich ein sehr schmerzhafter Kompromiss. Trotzdem werde ich als 
Mitglied der koalitionstragenden SPD-Bundestagsfraktion aus nachfolgenden Gründen für den 
vorliegenden Gesetzentwurf stimmen.  
 
Ich halte den Familiennachzug generell für ein wichtiges Instrument geordneter Migrationspo-
litik. Er eröffnet einen sicheren und geprüften Zugang zu einem Aufenthaltstitel. Familien ge-
hören zusammen, auch für subsidiäre Berechtigte gilt das, denn Konflikte, so zeigt es die Re-
alität, sind nicht innerhalb von Monaten vorbei. Vielmehr hat der Nachzug zumeist positiven 
Einfluss auf die Integration, Leistung und Stabilität. Die Position der CDU/CSU war es jedoch 
noch in den Koalitionsverhandlungen, den Familiennachzug bei subsidiär Schutzberechtigten 
generell auszusetzen. Dieses Familienbild kann ich nicht nachvollziehen.  
 
Bereits in den Koalitionsverhandlungen haben wir als SPD durchgesetzt, dass die Aussetzung 
des Familiennachzugs lediglich befristet auf zwei Jahre durchgeführt wird. Dabei ist die Befris-
tung auf zwei Jahre für uns auch ein wichtiger Punkt, um verfassungs- und völkerrechtlichen 
Vorgaben zu genügen. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass in zwei Jahren geprüft wird, ob 
eine weitere Aussetzung möglich ist. Eine andere Auslegung ist nach der Vereinbarung im 
Koalitionsvertrag nicht möglich, es kann kein Automatismus der Aussetzung entstehen.  
 
Es ist für mich ein wichtiger Punkt, dass explizit Härtefälle von der Aussetzung des Familien-
nachzugs unberührt bleiben. Hierfür wird auf die §§ 22, 23 des Aufenthaltsgesetzes zurückge-
griffen. Ich unterstütze nachdrücklich, dass während der parlamentarischen Beratungen be-
schlossen wurde, die geltende Härtefallregelung gemäß § 22 Aufenthaltsgesetz transparent 
zu gestalten. Hierfür müssen insbesondere die Zuständigkeiten und das Antragsformat inklu-
sive des Rechtschutzes gegen ablehnende Entscheidungen klar definiert sein, und vor allem 
müssen die Informationen zum Verfahren nach § 22 Aufenthaltsgesetz für die Betroffenen gut 
zugänglich sein. Es gilt auch die Gewährleistung des Artikels 8 EMRK. Hiernach sind bei den 
im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung zu berücksichtigenden humanitären Gründen bei der 
Härtefallregelung auch die Dauer der Trennung, das Kindeswohl sowie unüberwindbare Hin-
dernisse, die Familieneinheit im Herkunftsland herzustellen, zu berücksichtigen. Familienan-
gehörige, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits von einer Auslandsver-
tretung eine Einladung zur Visierung bzw. Visumabholung erhalten haben oder bei denen die 
Erteilung eines Visums Folge eines zuvor außergerichtlichen oder gerichtlich geschlossenen 
Vergleiches ist, sind von der Regelung nicht betroffen. Sie dürfen trotz Aussetzung des Fami-
liennachzugs zu ihren Angehörigen nach Deutschland kommen. 
 
Die Abstimmung über die Aussetzung des Familiennachzugs ist für mich und für uns keine 
einfache Entscheidung.  
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